
 
 
 
 

 
Gemeinde Klieken 

 

 

 
 
 

Schröter  
Bürgermeister 

 
 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 

Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

KLI-BV-031/2004 
 
he-eng 

02.11.2004 
Bürgermeister 

Bauangelegenheiten und Liegenschaften

Betreff: 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Klieken 
hier: Billigungs- und  Auslegungsbeschluss,  2. Entwurf 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

22.11.2004 Gemeinderat Klieken       

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klieken beschließt: 
 

1. Der 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Klieken in der 
Fassung vom November 2004 mit dem Erläuterungsbericht vom November 
2004 werden gebilligt. 

 
2. Der 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Klieken und der 

Erläuterungsbericht sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Die zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB haben die Träger öffentlicher 
Belange ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats abzugeben. 
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Beschlussbegründung: 
 
Die Bauleitplanung ist Pflichtaufgabe der Gemeinden (§ 1 Abs. 1 und 3, § 2 Abs. 1 
BauGB). Bauleitpläne sind aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
 
Im Flächennutzungsplan wird für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach 
den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. 
Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) 
aus dem Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) zu entwickeln. 
 
Der Flächennutzungsplan bildet nicht nur die Grundlage für die Gesamtplanung einer 
Gemeinde, sondern er bindet die Gemeinde auch hinsichtlich der nachfolgenden 
Bebauungspläne, die in der Regel nicht ohne einen Flächennutzungsplan aufgestellt 
werden können. 
Ohne Flächennutzungsplan auskommen können nur wenige kleine Gemeinden mit 
unbedeutender Bautätigkeit, bei denen auch keine stärkere Besiedelung mehr zu 
erwarten ist. 
Die bisherigen Bebauungspläne bzw. Vorhaben- und Erschließungspläne, die 
nunmehr teilweise als vorzeitiger Bebauungsplan bzw. im Parallelverfahren auch 
teilweise rechtskräftig geworden sind, konnten unter der Voraussetzung aufgestellt 
werden, dass die Gemeinde auch tatsächlich beabsichtigt den Flächennutzungsplan 
aufzustellen bzw. fortzuführen. Zur Ordnung des Gemeindebereichs ist nunmehr die 
Weiterbearbeitung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Anlagen: 
 

- 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes und Erläuterungsbericht 


